
 
 
 REGIERUNG 
In Kopie 

VON SCHWABEN 

Regierung von Schwaben – 86145 Augsburg  
 

 Vertrauliche Personalsache  
(Schule/Staatl. Schulamt) 
 
 

 

 

 

 

DIENSTGEBÄUDE: 86152 Augsburg, Fronhof 10 (Hauptgebäude) 
BESUCHSZEITEN: Montag mit Donnerstag: 8:30 – 11:45 und 13:30 – 15:15 Uhr; Freitag: 8:30 – 12:30 Uhr 
TELEFON (Vermittlung): (08 21) 3 27-01 – TELEFAX (zentral): (08 21) 3 27-22 89 
E-MAIL: poststelle@reg-schw.bayern.de – INTERNET: http://www.regierung.schwaben.bayern.de 
ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL: Haltestellen Stadtwerke, Staatstheater 

 

Anlagen: 
1 Ausfertigung und 1 Kopie des Einstellungsschreibens sowie 
2 Ausfertigungen und 1 Kopie des Vertrages vom xxxx von Frau/Herr xxxx, geb. 
xxxx 

 
Sofern uns folgende Unterlagen noch nicht vollständig vorliegen, bitten wir um 
unverzügliche Übersendung: 
 
1. eine unterschriebene Ausfertigung des Vertrages 
 
 
 
 
 
 
Hinweis zur Vorverlegung des Beurteilungszeitpunkts von Frau/Herr xxxx: 
 
Wir weisen Sie darauf hin, dass Lehrkräfte auf unbefristeten Arbeitsvertrag erst-
mals drei Jahre nach der Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis peri-
odisch zu beurteilen sind, wobei anrechenbare Tätigkeiten aus vorangegange-
nen Beschäftigungsverhältnissen im Umfang von bis zu einem Jahr berücksich-
tigt werden können, so dass der Beurteilungszeitpunkt um bis zu ein Jahr vor-
verlegt werden kann. Dies gilt nicht, wenn die Beurteilung in das letzte Jahr des 
regulären Beurteilungszeitraums fällt (vgl. Abschnitt C Nr. 8.2 der Richtlinien für 
die dienstliche Beurteilung und die Leistungsfeststellung der staatlichen Lehr-
kräfte sowie der Schulleiterinnen und Schulleiter an Schulen in Bayern vom 27. 
April 2021, Az. II.5-BP4010.2/23/19). 
 
Bei Frau/Herr xxxx wurden im Rahmen der Festsetzung der Erfahrungsstufe x 
Monate/Tage/mindestens ein Jahr* anrechenbare Tätigkeiten berücksichtigt. 
Bei der Entscheidung über die Vorverlegung des Beurteilungszeitpunkts nach 
Abschnitt C Nr. 8.2 der Beurteilungsrichtlinien können Sie sich an diesem Hin-
weis orientieren. Dabei können nur volle Monate (angefangene Monate werden 
abgerundet) bis zu maximal einem Jahr angerechnet werden. 
 
*Textfeld in Baytext 
 


